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Der Beitrag der OECD zur Gestaltung der Globalisierung 
 
Die 1961 aus der OEEC (Organisation for European Economic Cooperation) hervorgegangene 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Co-
operation and Development / OECD) verfolgt das Ziel einer planvollen und der Steigerung des 
Wohlstandes verpflichteten Entwicklung der globalisierten Wirtschaft. Dabei reicht ihr Arbeits-
spektrum thematisch über ihre Kernbereiche Wirtschafts- und Finanzpolitik hinaus und umfasst 
Fragen der Bildungs-, Umwelt-, Gesundheits-, Sozial- und Migrationspolitik ebenso wie die Gebiete 
Agrar- und Forschungspolitik. Die OECD ist in drei eng miteinander kooperierende Organisati-
onseinheiten gegliedert: Der Rat, der aus je einem Vertreter der 30 Mitgliedstaaten (siehe unten) 
sowie der Europäischen Kommission besteht, ist das oberste Entscheidungsorgan und übt die 
politisch-strategische Führung sowie die Aufsicht aus. Entscheidungen des Rates werden nach 
dem Konsensprinzip getroffen. Ihm untersteht ein 2500 Mitarbeiter starkes Sekretariat (General-
sekretär ist seit Juni 2006 der ehemalige mexikanische Außen- und Finanzminister Angel Gurria), 
das die Entscheidungen des Rates umsetzt und zwischen der OECD und den Mitgliedstaaten 
vermittelt. Daneben findet die Arbeit der Ausschüsse statt, in denen Vertreter der Mitglieder und 
eingeladene Nichtmitglieder Konzepte entwickeln, die Fortschritte bei der Umsetzung der be-
schlossenen Politiken überprüfen und die dazu getroffenen Maßnahmen des Sekretariates beglei-
ten und erörtern. Auf der Ebene der Ausschüsse arbeitet die OECD umfassend mit Nichtmitglied-
staaten (etwa China, Russland, Brasilien), anderen internationalen Organisationen (EU, WTO, 
UNESCO, Weltbank etc.) und Nichtregierungsorganisationen zusammen, sodass ihr Einfluss 
schon dadurch weit über die Mitgliedstaaten hinausgeht. 
 
Die Umsetzung der politischen Konzepte der OECD erfolgt zum einen durch verbindliche Ent-
scheidungen des Rates, aber auch durch seine unverbindlichen Empfehlungen oder mittels Ver-
einbarungen, die zwischen der Organisation und Mitgliedern oder Nichtmitgliedstaaten sowie inter-
nationalen Organisationen getroffen werden. Beispielhaft für den Bereich der verbindlichen Ent-
scheidungen sind aufgrund ihrer herausragenden Bedeutung für den Prozess der Globalisierung 
die bereits 1961 erlassenen Kodizes über die „Liberalisierung des Kapitalverkehrs“ und die „Libe-
ralisierung der laufenden unsichtbaren Aktionen [Transaktionen]“, die beide 2001 aktualisiert wur-
den. Sie stellen durch ihre frühzeitige Verabschiedung in Zeiten des starken wirtschaftlichen Auf-
schwunges nach dem Zweiten Weltkrieg Grundlagen der heutigen Form globalisierten Handels 
und Investierens dar, indem sie grenzüberschreitenden Kapitalfluss von Beschränkungen befreiten 
und damit ein Fundament für die Internationalisierung der Wirtschaft bildeten. 
 
Der überwiegende Teil der Arbeit der OECD ist jedoch im völkerrechtlich unverbindlichen Bereich 
zu verorten, zusammenfassbar unter dem Begriff „Governance“. Er bezeichnet im weiten Sinne 
Koordinations- und Ordnungsformen durch institutionelle Strukturen und schließt daher jede Hand-
lungsform ein, die in der Formulierung und Implementierung von Politikinhalten in komplexen, in-
formalen und oft dezentralen Verfahren liegt. Die Mittel dieses von den Grenzen des Nationalstaa-
tes losgelösten Modus politischer Arbeit reichen von der reinen Informations- und Analysearbeit 
bis zu Handlungsempfehlungen und können trotz ihrer rechtlichen Unverbindlichkeit große nor-
mative Kraft besitzen. Diese zwischen rechtsverbindlicher Festlegung und unverbindlicher Pro-
klamation einzuordnenden Instrumente werden als „soft law“ bezeichnet.  
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So haben beispielsweise die unter dem Stichwort PISA (Programme for International Student As-
sessment) bekannt gewordenen Schulleistungsstudien der OECD trotz ihrer rein analysierenden 
und empfehlenden Funktion massiven Einfluss auf die Bildungspolitik der teilnehmenden Staaten 
entwickelt. Speziell für diese Art der Einflussnahme auf nationale politische Entscheidungsprozes-
se wurde der Begriff „Governance durch Information“ geprägt (Bogdandy/Goldmann). Er verdeut-
licht den erheblichen politisch-gestalterischen Einfluss der Informationsarbeit der OECD. Auch die 
OECD-Musterabkommen zur Vermeidung einer doppelten Besteuerung haben für den Prozess der 
Globalisierung einen bedeutenden Stellenwert erlangt. Sie liegen aufgrund ihrer Empfehlung durch 
den OECD-Rat im Jahr 1963 den weltweit etwa 1500 Doppelbesteuerungsabkommen, die zwi-
schen den jeweiligen Nationalstaaten als eigenständige völkerrechtliche Verträge geschlossen 
werden, als Muster zugrunde und bewirken damit eine partielle Harmonisierung des Steuerrechts, 
wodurch grenzüberschreitende Investitionen an Attraktivität gewinnen. Die Musterabkommen fin-
den weit über die Grenzen der OECD-Mitgliedstaaten Anwendung. Ein weiteres Beispiel wären die 
„OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen“. Sie empfehlen multinational tätigen Unter-
nehmen bestimmte Verhaltensweisen, um global eine positive wirtschaftliche, soziale und ökologi-
sche Entwicklung zu erreichen. Diese Leitsätze haben einen bestimmenden Einfluss auf das Ver-
halten multinational tätiger Unternehmen auf den Gebieten Umwelt, Verbraucherinteressen, Be-
steuerung, Technologie, Beschäftigung, Korruption, Offenlegung und Forschung entwickelt. Durch 
diese mittelbar normativ wirkenden Empfehlungen erreicht die OECD eine kohärente regulative 
Entwicklung der einzelnen nationalen Märkte. 
 
Versteht man Globalisierung als Zunahme grenzüberschreitender Verflechtungen im Weltmaß-
stab und damit korrespondierendem Bedeutungsschwund staatlicher Grenzen, wird die bedeutsa-
me Rolle der OECD in einer internationalisierten Welt offenkundig: Sie agiert regelnd dort, wo der 
einzelne Nationalstaat die politisch-normativen Herausforderungen des Internationalisierungspro-
zesses nicht wahrnehmen kann. Diese Funktion der OECD ist Grund für die immer stärker wer-
dende Bedeutsamkeit ihrer Maßnahmen und begründet ihre herausragende Rolle bei der Gestal-
tung des Globalisierungsprozesses. Die außerordentlich erfolgreiche Arbeit der OECD verleiht ihr 
daher heute erhebliches politisches Gewicht. In der neuen völkerrechtlichen Literatur wird ihre Tä-
tigkeit sogar als hoheitlich klassifiziert (Bogdandy/Goldmann) und vor diesem Hintergrund – wie 
auch schon in der politischen Diskussion – die Frage der Wirksamkeit politischer Kontrolle interna-
tionaler Organisationen gestellt.  
 
Die OECD-Mitgliedstaaten sind Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Is-
land, Italien, Japan, Kanada, Korea, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Por-
tugal, Republik Irland, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, die 
USA und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland. 
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